
 

RHEINISCHER SCHÜTZENBUND e.V. 1872 
Mitglied des Deutschen Schützenbundes e.V. 

Fachverband für Sportschießen in den Landessportbünden 
 

 B e z i r k  0 8  
 
 
 
 
An 
alle Vereine  
des Bezirks 08 
 
Bezirkskönigs- und Kreiskönigsschießen 2011 
und Bezirksjugendkönigschießen 2011 

1. Vor si tze nd er  
Paul Hastrich 
Frohnhofstraße 126 
50827, Köln 
 (0221) 9561864 
 (0221) 9561865 
 hastrichp@netcologne.de 
Bez ir k s – Ko nto 
Kr eissp ar kass e K öl n  
K ont o   015 800 5850 
BL Z   370 502 99 
 
Frechen, den 12.10.11 

Sehr verehrte Schützenbrüder, Schützenschwestern und Sportfreunde, 
 

Der Bezirksvorstand lädt hiermit zum Bezirkskönig- und Kreiskönigsschießen und 
Bezirksjugendkönigschießen am 

Sonntag, den 13.November 2011 ab 14.00 Uhr 

im Schützenhaus Seb. Buschbell , Kapellenstraße 2, 50226 Frechen 

ein. 
 

Das Bezirkskönigsschießen, sowie das Kreiskönigsschießen findet nach den Regel des 
Landeskönigsschießen des RSB statt. Sinngemäß wird dieses nach den Regeln der 
Sportordnung des DSB mit dem Luftgewehr, mit dem Luftgewehr - aufgelegt, der Luftpistole 
oder der Luftpistole -aufgelegt durchgeführt. Der Schütze/die Schützin kann frei entscheiden, 
nach welcher Regel bzw. welche Disziplin er/sie schießt. 
Regelung für den Anschlag (Luftgewehr - aufgelegt): entgegen der Regel 9.10.4 SpO darf die 
nicht abziehende Hand die Auflage berühren. 
Nach einer fünf (5) minütigen Vorbereitungszeit werden in der Schießzeit von 30 Minuten 
20 Schuss (ohne Probeschüsse) auf Luftgewehr- / Luftpistolenscheiben, ein Schuss pro 
Scheibe, abgegeben. Bei elektronischen Anlagen gelten deren besondere Bestimmungen 
 

Neben dem Bezirkskönig sind auch die Kreiskönige beim Landeskönigschießen des 
Rheinischen Schützenbundes startberechtigt. 
 
Die detaillierte Ausschreibung für diesen Wettbewerb ist auf Seite 2 zu entnehmen. 
 
Damit eine ordentliche Planung möglich ist, bitten wir um Mitteilung der Teilnehmer und die 
voraussichtliche Anzahl der Begleiter bis zum 01.November 2011 an den 
 
Bezirkssportleiter: Markus Tiefenbach 
 Triftweg 58, 50226 Frechen 
 Tel.: (02234) 657156 
 E-Mail: sportleiterbezirk08@web.de   
 
Der Bezirksvorstand wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und GUT SCHUSS 
 

 
Markus Tiefenbach, Bezirkssportleiter 
 
 



Ausschreibung für das Bezirkskönigs- und Kreiskönigsschießen des Bezirks 08 

nach den Regeln des Rheinischen Schützenbundes 
 
 
Disziplin: Luftgewehr – 20 Schuss, stehend Freihand oder stehend aufgelegt 
 kein Probeschiessen 

 Schießzeit: 30 Minuten 

 oder 
 
 Luftpistole – 20 Schuss, stehend Freihand oder stehend aufgelegt 
 kein Probeschiessen 

 Schießzeit: 30 Minuten  

Regelung für den Anschlag (Luftgewehr - aufgelegt): entgegen der Regel 
9.10.4 SpO darf die nicht abziehende Hand die Auflage berühren. 

 
Wertung: gewertet wird der beste Schuss (kleinster Teilerwert) pro Teilnehmer/in; bei 

Teilergleichheit wird der zweitbeste Teiler mitgewertet. Die Teiler Luftpistole 
werden durch den Divisor 2,5 geteilt. Ein Stechen findet nicht statt ! 
Einsprüche sind nur bis fünf Minuten nach der jeweiligen Lage möglich und 
werden nach der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes entschieden. 

 
 
Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung: 
 
 1.) Vereinskönig/in: ermittelt nach traditioneller Art (bei Bruderschaften) 
 
 oder 
 
 2.) Vereinskönig/in: ermittelt auf Teilerscheibe (bei Sportschützen) 
 

Pro Verein ist nur ein König/in startberechtigt. Falls ein Traditionskönig und ein 

Sportkönig existieren, muss der Verein entscheiden, welchen König/in er 

delegiert. Ein Vereinskönig kann nicht vertreten werden. 
 
Bezirkskönig: ist der Schütze/Schützin mit dem kleinsten Teilerwert aller Starter 
 
Kreiskönig: ist der Schütze/Schützin mit dem kleinsten Teilerwert aller Starter aus dem 

jeweiligen Kreis 081, 082 
 
 
Der Bezirkskönig und die Kreiskönige sind beim Landeskönigschiessen 2012 des 
Rheinischen Schützenbundes startberechtigt. 
 
 

Das Startgeld beträgt 7,50 Euro und wird beim Start erhoben. 
 
 
Alle Teilnehmer melden sich persönlich oder durch einen verantwortlichen Vereinsvertreter am 
Wettkampftag bis spätestens 14.30 Uhr bei der Schießleitung an. 
 
 
Hofstaat und sonstige Begleiter sind herzlich willkommen (kein Zwang zur Schützentracht). Die 
Ehrung des Bezirkskönigs und der Kreiskönige findet im Anschluß an das Schießen statt. 
 



Ausschreibung für das Bezirksjugendkönigsschießen des Bezirks 08 

nach den Regeln des Rheinischen Schützenbundes 
 
Disziplin: Luftgewehr – 20 Schuss, stehend Freihand 

 kein Probeschiessen 

 Schießzeit: 30 Minuten 

 oder 
 
 Luftpistole – 20 Schuss, stehend Freihand 

 kein Probeschiessen 

 Schießzeit: 30 Minuten 
 
Wertung: gewertet wird der beste Schuss (kleinster Teilerwert) pro Teilnehmer/in; 

bei Teilergleichheit wird der zweitbeste Teiler mitgewertet. Ein Stechen 
findet nicht statt ! Einsprüche sind nur bis fünf Minuten nach der 
jeweiligen Lage möglich und werden nach der Sportordnung des 
Deutschen Schützenbundes entschieden. 

 
 
Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung: 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen und männlichen 
Vereinsmitglieder aus Mitgliedsvereinen des RSB, die im 
Austragungsjahr (Landesjugendkönigsschießen) 2012 20 Jahre 
(Jahrgang 1992) und jünger sind – Wettkampfklasse Schüler, Jugend, 
Junioren –, sofern die Vereine ihren Verpflichtungen für das laufende 
Jahr gegenüber dem RSB nachgekommen sind. 18- bis 20-jährige 
Teilnehmer/innen können sich am Jugendkönigsschießen des RSB 
beteiligen, sofern sie auf die Teilnahme am Königsschießen des RSB 
verzichten. 

 
Startberechtigt für das Jugendkönigsschießen des Landesverbandes 
sind die Bezirksjugendkönige oder Bezirksjugendköniginnen der 17 
Bezirke des RSB, die anläßlich eines Jugendkönigsschießens des 
Bezirkes oder in einem besonderen Wettbewerb zu diesem Zweck 
ermittelt wurden. 

 
Für die Schüler, die am Schießen teilnehmen wollen und am Tag der 
Veranstaltung das 12.Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Jahrgang 
1999 und jünger), ist durch die verantwortlichen Personen die 
behördliche Genehmigung unaufgefordert mit vorzulegen. Weiterhin ist 
für den jugendlichen Teilnehmer, der das  16.Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, sofern die Erziehungsberechtigen / die Sorgeberechtigten 
nicht anwesend sind, eine schriftliche Einverständniserklärung 
unaufgefordert vorzulegen! 

 
Bezirksjugendkönig: ist der Schütze/Schützin mit dem kleinsten Teilerwert aller Starter 
 
Der Bezirksjugendkönig ist beim Landesjugendkönigschiessen 2012 des Rheinischen 
Schützenbundes startberechtigt. 
 
Alle Teilnehmer melden sich persönlich oder durch einen verantwortlichen Vereinsvertreter am 
Wettkampftag bis spätestens 13.30 Uhr bei der Schießleitung an. Die Ehrung des 
Bezirksjungenkönigs findet im Anschluß an das Schießen statt. 
 
Begleiter sind herzlich willkommen (kein Zwang zur Schützentracht).   


